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Hinweis:

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder
wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebe-
nen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die Steuer, die dem Fiskus
durch einen etwaigen Abzug der Zuwendung beim Zuwendenden entgeht. Dabei wird die
entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbe-
steuer pauschal mit 15 % der Zuwendung angesetzt (§ 10bAbs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG,
§ 9 Nr. 5 GewStG).

In der Zuwendungsbestätigung ist auch das Datum dieser vorläufigen Bescheinigung an-
zugeben. Das Finanzamt des Zuwendenden geht von der Unrichtigkeit der Zuwendungsbes-
tätigung aus, wenn das angegebene Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre
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Diese Bescheinigung ist kein Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AG, so dass gegen sie ein
Rechtsbehelf nicht gegeben ist.
Die Hinweise in Abschnitt C sollen Sie über die Rechtsauffassung des Finanzamtes unter-
richten. Über die Abziehqarkeit der Zuwendungen entscheidet das für den Zuwendenden zu-
ständige Finanzamt im Rahmen des Veranlagungsverfahrens (vgl. Urteil des Bundesfinanz-
hofes vom 11. September 1956, BStBI1956111S. 309).

Die Vorschriften der Sammlungsgesetze der Länder bleiben von der Anerkennung als steuer-
begünstigte Körperschaft unberührt.

Abkürzungen: AO =Abgabenordnung. BStBI = Bundessteuerblatt. EStG = Einkommensteuergesetz. EStDV =
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung. GewStG = Gewerbesteuergesetz. KStG = Körper-
schaftsteuergesetz
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